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AUS DEM STADTRAT

In der Woche vom 25. November bis 29. November 2024 tagen 
folgende Ausschüsse, Beiräte und Bezirksvertretungen

Dienstag, 26. November 2024

17.00 Uhr  Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Schule 
    und Weiterbildung mit dem Jugendhilfeausschuss, 
    Aula des Berufskollegs Kaufmannsschule, 
    Neuer Weg 121
17.00 Uhr  Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und 
	 	 	 	 Landwirtschaft,	Rathaus

Mittwoch, 27. November 2024

17.30 Uhr  Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen, 
	 	 	 	 Rathaus

Donnerstag, 28. November 2024

17.00	Uhr		 Integrationsausschuss,	Rathaus

BEKANNTMACHUNGEN

48. SITZUNG DES VERWALTUNGSRATES 
DES KOMMUNALBETRIEBS KREFELD AM 
28.11.2024
Sehr geehrte Damen und Herren,

Hiermit lade ich Sie zur 48. Sitzung des Verwaltungsrates des 
Kommunalbetriebs Krefeld am

Donnerstag, 28.11.2024, 18:00 Uhr
im dem Sitzungsraum C6 des Rathauses, 

Von-der-Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld

ein.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Genehmigung	 der	 Niederschrift	 über	 die	 44.	 Sitzung	 des	
Verwaltungsrates	am	14.12.2023	-	öffentlicher	Teil

2. Entwurf der 7. Änderungssatzung der Satzung des Kommu-
nalbetriebsKrefeld,	AöR	über	die	Erhebung	von	Abwasser-
gebühren (Abwassergebührensatzung) vom 06. Februar 
2019

3. Entwurf der 7. Änderungssatzung der Satzung des Kommu-
nalbetriebs	Krefeld,	AöR	über	die	Erhebung	von	Gebühren	
für die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässe-
rungsanlagen (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) (Ent-
sorgungsgebührensatzung) vom 06.02.2019

4. Entwurf der 6. Änderungssatzung der Gebührensatzung für 
die	 öffentliche	 Abfallentsorgung	 des	 Kommunalbetriebs	
Krefeld,	AöR	 (Gebührensatzung	Abfallentsorgung	 -	GebS-
Abf) vom 06.02.2019

5. Entwurf der 6. Änderungssatzung der Gebührensatzung für 
die	Reinigung	der	öffentlichen	Straßen	in	der	Stadt	Krefeld	
(Gebührensatzung	Reinigung	–	GebSRein)	vom	06.02.2019

6. Entgeltordnung Direktanlieferung Müllverbrennungsanlage

Frank Meyer
Vorsitzender des Verwaltungsrates 
des Kommunalbetriebs Krefeld

ALLGEMEINVERFÜGUNG ZUR UMSET-
ZUNG DER BEKANNTMACHUNG DES 
BUNDESMINISTERIUMS FÜR GESUND-
HEIT (BMG) NACH § 79 ABS. 5 ARZNEI-
MITTELGESETZ (AMG) VOM 19. 4. 2023 
(BANZ AT 25.04.2023 B4) BEZÜGLICH 
DES VERSORGUNGSMANGELS DER BE-
VÖLKERUNG MIT ISOTONISCHEN NATRI-
UMCHLORIDHALTIGEN ARZNEIMITTELN
Die folgende Allgemeinverfügung ergeht auf Grundlage von § 79 
Abs. 5 des Arzneimittelgesetzes (AMG) vom 12. Dezember 2005 
(BGBI. I S. 3394) in der z. Z. geltenden Fassung i. V. m. § 1 Abs. 
2 Nr. 3a der Verordnung über die Zuständigkeiten im Humanarz-
neimittel-, Medizinprodukte- und Apothekenwesen sowie auf 
dem Gebiet des Schutzes vor nichtionisierender Strahlung bei 
der	Anwendung	am	Menschen	vom	25.	Januar	2022	(GV.	NRW.	
S. 100) in der z. Z. geltenden Fassung sowie der Bekanntma-
chung des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) vom 19. 
April	2023	(Banz	AT	25.04.2023	B4).

INHALTSVERZEICHNIS

Aus dem Stadtrat .......................................S. 351

Bekanntmachungen ..................................S. 351

Auf einen Blick ......................................... S. 354
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Allgemeinverfügung

Regelungen

Die	Regelungen	dieser	Allgemeinverfügung	gelten	 für	öffentli-
che Apotheken, die ihren Sitz im Gebiet der kreisfreien Stadt 
Krefeld haben. 

I. Gestattung

Den	öffentlichen	Apotheken	sowie	den	Krankenhausapotheken	
im	Gebiet	der	 kreisfreien	Stadt	Krefeld	wird	 im	Rahmen	 ihres	
gesetzlichen	Versorgungsauftrags	nach	§	 1	Abs.	 1	Apotheken-
gesetz und auf Grundlage von § 79 Abs. 5 Arzneimittelgesetz 
(AMG) gestattet, in der Bundesrepublik Deutschland nicht zu-
gelassene oder nicht in deutscher Sprache gekennzeichnete 
isotonische natriumchloridhaltige Arzneimittel abweichend von 
§ 73 Abs. 1 Nr. 1 AMG nach Deutschland zu verbringen sowie 
befristet in Deutschland in den Verkehr zu bringen.

Diese Gestattung gilt nur für Arzneimittel, die aus Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union oder anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	bezogen	
werden	und	dort	rechtmäßig	im	Verkehr	sind.	

Eine	Bevorratung	der	betreffenden	Arzneimittel	kann	 in	ange-
messenem	Umfang	zur	Sicherstellung	einer	ordnungsgemäßen	
Versorgung der Patientinnen und Patienten erfolgen. Die maxi-
male Höhe der Bevorratung orientiert sich an den in §§ 15 und 
30 Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) genannten durch-
schnittlichen Bedarfen. 

Über das Verbringen ist eine Dokumentation anzufertigen, die 
eine	 Rückverfolgbarkeit	 der	 Lieferkette	 gewährleistet.	 Hierzu	
sind die Angaben nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 Ap-BetrO zu doku-
mentieren. Die Dokumentation ist auf Verlangen der zuständi-
gen Behörde vorzulegen. 

Auf die Beachtung der Informations- und Beratungspflichten, 
die sich aus § 20 ApBetrO ergeben sowie die Vorgaben zur Ab-
gabe durch Krankenhausapotheken und krankenhausversor-
gende Apotheken nach § 31 ApBetrO wird hingewiesen. 

II. Geltungsdauer

Diese	Allgemeinverfügung	tritt	am	Tag	nach	ihrer	Bekanntgabe	
in	Kraft.	

Die	Gestattung	gilt	bis	einschließlich	31. März 2025. 

Sollte das Bundesministerium für Gesundheit bereits zuvor 
feststellen, dass ein Versorgungsmangel oder eine bedroh-
liche übertragbare Krankheit im Sinne des § 79 Abs. 5 AMG 
nicht mehr vorliegt, endet diese Gestattung mit dem Zeitpunkt 
der	Feststellung	und	Bekanntmachung.	Maßgebend	ist	der	Tag	
nach	 der	 entsprechenden	 öffentlichen	 Bekanntmachung	 des	
Bundesministeriums für Gesundheit im Bundesanzeiger.

Diese Allgemeinverfügung kann jederzeit ganz oder teilweise 
widerrufen oder mit Nebenbestimmungen versehen werden.

Begründung

Die hierfür erforderliche Feststellung des Bundesministeriums 
für Gesundheit nach § 79 Abs. 5 Satz 5 AMG liegt durch die Be-
kanntmachung	im	Bundesanzeiger	vom	10.10.2024,	veröffent-
licht	 am	 17.10.2024	 (BAnz	 AT	 17.10.2024	B4)	 vor.	 Konkret	 hat	
das BMG folgendes festgestellt: 

„Auf Grund des § 79 Absatz 5 des Arzneimittelgesetzes (AMG) 
macht das Bundesministerium für Gesundheit bekannt:
Der Bedarf an isotonischen natriumchloridhaltigen Lösun-
gen kann derzeit nicht vollständig gedeckt werden, unge-
achtet der bei den zugelassenen Arzneimitteln erfolgenden 
Produktion in maximaler Auslastung. Daher sind zusätzliche 
Importe zur Sicherstellung der Versorgung erforderlich. 
Bei isotonischen natriumchloridhaltigen Arzneimitteln 
handelt es sich um Arzneimittel, die zur Vorbeugung oder 
Behandlung lebensbedrohlicher Erkrankungen benötigt 
werden. Eine alternative gleichwertige Arzneimitteltherapie 
steht nicht zur Verfügung. 
Diese Feststellung ermöglicht es den zuständigen Behörden 
der	Länder,	nach	Maßgabe	des	§	79	Absatz	5	und	6	AMG	im	
Einzelfall ein befristetes Abweichen von den Vorgaben des 
AMG zu gestatten. 
Das Bundesministerium für Gesundheit wird bekannt ma-
chen, wenn der Versorgungsmangel nicht mehr vorliegt.“

Durch diese Allgemeinverfügung wird der legitime Zweck er-
reicht, die Versorgung der Bevölkerung mit isotonischen nat-
riumchloridhaltigen Arzneimitteln sicherzustellen. Die getrof-
fene	Maßnahme	 ist	geeignet,	da	den	Apotheken	eine	weitere	
Möglichkeit	zur	Beschaffung	und	Bevorratung	entsprechender	
Arzneimittel	eröffnet	wird.	Die	Maßnahme	ist	auch	angemessen	
und	 auf	 das	 erforderliche	Maß	begrenzt,	 da	 sich	diese	Allge-
meinverfügung darauf beschränkt, den Apotheken die Bevorra-
tung	und	die	Abgabe	der	betreffenden	Arzneimittel	aus	EU-Län-
dern	oder	Staaten	der	EWR	in	Hinblick	auf	Umfang	und	Menge	
auf Basis der geltenden apothekenrechtlichen Bestimmungen 
zu	gestatten.	Die	übrigen	Regelungen	des	§	73	AMG	sind	ein-
zuhalten. Eine geeignete Dokumentation des Verbringens ist in 
Hinblick	auf	die	gebotene	Rückverfolgbarkeit	im	Falle	von	bei-
spielsweise	Rückrufen	zu	 führen.	Überdies	 ist	die	Maßnahme	
auf den Versorgungsmangel befristet und endet spätestens am 
31. März 2025. 

Der Widerrufsvorbehalt stützt sich auf § 36 Verwaltungsverfah-
rensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen und ermöglicht es 
der Behörde ggf. kurzfristig zu reagieren, wenn dies insbeson-
dere aus Gründen der Arzneimittelsicherheit erforderlich sein 
sollte.

Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Düsseldorf 
in Düsseldorf erhoben werden.  

Frank Meyer
Oberbürgermeister
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KRAFTLOSERKLÄRUNG 
VON SPARURKUNDEN
Aufgrund unseres Aufgebotes vom 12.08.2024 sind an den von 
der Sparkasse Krefeld ausgestellten Sparkassenbücher

Nr. 3101719288
Nr. 3102558099
Nr. 3148250651
Nr. 3148485927
Nr. 3148496502

keine	Rechte	geltend	gemacht	worden.
Gemäß	 Abschnitt	 6	 des	 zweiten	 Teils	 („Geschäftsrecht“)	 der	
Neufassung	 der	 Allgemeinen	 Verwaltungsvorschriften	 -	 AVV	
-	zum	Sparkassengesetz	 (SpkG)	durch	den	Runderlass	des	Fi-
nanzministeriums	NRW	vom	27.10.2009,	werden	die	Sparurkun-
den	hierdurch	für	kraftlos	erklärt.

Krefeld, den 12.11.2024
Sparkasse Krefeld

STEUERN WAREN FÄLLIG
Die Finanzbuchhaltung erinnert an die Zahlung der zum 
15.11.2024 fälligen Grundbesitzabgaben, der Gewerbesteuer 
und der Zweitwohnungssteuer für das IV. Quartal 2024.

Zur Abwicklung Ihrer Zahlungen bietet Ihnen die Finanzbuchhal-
tung	die	Teilnahme	am	SEPA-Lastschriftverfahren	an.	Ein	Online-
Formular	 für	 die	 Erteilung	 eines	SEPA-Lastschriftmandates	 fin-
den Sie im Serviceportal der Stadt Krefeld unter www.krefeld.de

Vorteile des SEPA-Lastschriftverfahrens:

 » Die Einrichtung und Änderung von Daueraufträgen bzw. das 
Ausfüllen von Überweisungsaufträgen entfällt.

 » Sie zahlen immer rechtzeitig den richtigen Betrag, auch 
wenn sich die Höhe der Forderung ändern sollte. 

 » Die Zahlung im Wege des SEPA-Lastschrifteinzugs gilt zum 
Fälligkeitstag als entrichtet, es können keine Mahngebüh-
ren oder Säumniszuschläge anfallen.

 » Die Belastung Ihres Kontos erfolgt niemals vor dem Fällig-
keitstag der Forderung

 » Sie können ab Belastungsdatum Ihres Kontos innerhalb von 
acht Wochen eine Wiedergutschrift bei Ihrer Bank verlan-
gen, dies ist bei Daueraufträgen und Überweisungen nicht 
möglich.

 » Erstattungszahlungen an Sie erfolgen ohne weitere Formali-
täten auf das von Ihnen angegebene Konto.

Fällige Abgaben, die nicht am Fälligkeitstag den Konten der 
Finanzbuchhaltung gutgeschrieben sind, müssen nach den ge-
setzlichen Bestimmungen kostenpflichtig beigetrieben werden. 
Barzahlungen können nur per Einzahlung über ein Bankinstitut 
unter Angabe des Kassenzeichens auf die Konten der Finanz-
buchhaltung DE84320500000000310003 Sparkasse Krefeld 
oder DE48320603620000002151 Volksbank Krefeld erfolgen. 
Schecks sind an die Finanzbuchhaltung der Stadtverwaltung 
Krefeld zu adressieren und müssen drei Tage vor Fälligkeit ein-
gegangen sein.
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abgegeben	und	ist	in	den	Rathäusern	Krefeld,	Fischeln,	Hüls	und	Uerdingen	einzusehen.	Das	Krefelder	Amtsblatt	stellen	wir	allen	Interessierten	jeweils	am	
Erscheinungstag	(in	der	Regel	wöchentlich	donnerstags)	im	Internet	auch		kostenlos	als	PDF-Datei	zur	Verfügung.	Es	ist	unter	www.krefeld.de/amtsblatt	
zu	finden.	Dort	kann	man	auch	einen	E-Mail	Newsletter	abonnieren,	der	über	das	Erscheinen	eines	neuen	Amtsblattes	informiert.	Bei	Postbezug	beträgt	
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KOMMUNALER ORDNUNGSDIENST

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 
116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der	Notdienst	in	Krefeld	ist	unter	Telefon	
0 18 05 - 04 41 00 montags, dienstags und don-
nerstags	von	19.00	Uhr	bis	7.00 Uhr,	mittwochs	
von 14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 
Uhr bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der	Zahnärztliche	Notdienst	ist	unter	Telefon		
0 18 05 - 98 67 00 zu erreichen. Sprechzeiten: 
samstags, sonntags und feiertags von 10.00 
bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 
17.00 bis 19.00 Uhr,  montags, dienstags und 
donnerstags von 21.00 bis 22.00 Uhr.

TIERÄRZTLICHER DIENST
Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen 
unter Telefon 07 00- 84 37 46  66 zu erreichen.

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0 18 05- 66 05 55

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  1 92 22
Branddirektion  82 13-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 1 97 00

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

APOTHEKENDIENST
Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 
www.aknr.de
oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 08 00-0 02 28 33

08 00- 1 11 01 11 und 08 00- 1 11 02 22

TELEFONSEELSORGE

NOTDIENSTE
Innung für Sanitär-Heizung-
Klima-Apparatebau Krefeld

22.11. – 24.11.2024
Carl Lechner GmbH
Vinzenstraße	15
47798 Krefeld  80 62-0

29.11. – 01.12.2024
Gerhard Küppers GmbH
Westpreußenstraße	23
47809 Krefeld 52 76-0

Der Kommunale Ordnungsdienst ist Ansprechpart-
ner in Sachen Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit 
auf	Krefelder	Straßen,	Wegen	und	Plätzen.	
Er ist aktuell erreichbar 
montags bis donnerstags und sonntags 
von 8 bis 24 Uhr 
sowie freitags und samstags von 9 bis 1 Uhr
unter der Rufnummer 0 21 51 / 86 40 00
oder per E Mail unter KOD@krefeld.de
Außerhalb	dieser	Zeiten	ist	das	ComCenter	
der	Polizei	unter	der	Rufnummer	0 21 51 / 63 40 
zu kontaktieren.


